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Blick von der Kleine Bastei oberhalb von Schmilka
Von 276 m Höhe schaut man tief ins Elbtal (ca. 115 m) sowie zu vielen Steinen und Tafelbergen, hier zu 
Lilienstein und Schrammsteinen.



Nr. 8/20212 Amtsblatt Bad Schandau

Öffnungszeiten

Sonstige Informationen

Das Rathaus, einschließlich Bür-
geramt/Einwohnermeldeamt/Stan-
desamt, bleibt weiterhin aufgrund der 
gegenwärtigen Coronasituation ge-
schlossen.
In dringenden Angelegenheiten ist 
persönliche Vorsprache im Rathaus 
nach vorheriger Terminvergabe mög-
lich. Wir fordern unsere Kunden auf, 
im Rathaus Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Ansonsten sind Anfragen, 
Mitteilungen, Informationen oder 
Antragsbearbeitungen vorrangig per 
Brief, E-Mail, Fax oder Telefon vorzu-
nehmen.
Tel.: 035022 501101 oder 035022 
501125
Weitere Kontaktmöglichkeiten finden 
Sie auf der Internetseite der Verwal-
tung unter www.bad-schandau.de.

Bad Schandauer
Kur- und Tourismus GmbH
im Haus des Gastes, Marktplatz 12
nur telefonisch unter 035022 900-30
Montag – Freitag   9:00 - 17:00 Uhr
oder per E-Mail: info@bad-schandau.de

Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz
im Hotel ELBRESIDENZ
bleibt vorerst geschlossen
E-Mail: aktiv@bad-schandau.de

Historischer Personenaufzug
Samstag und Sonntag   10:00 - 17:00 Uhr

Stadtbibliothek Bad Schandau
im Haus des Gastes, 1. Etage
nur telefonisch unter 035022 90055
Montag   9:00 - 12:00 Uhr 
und             13:00 - 18:00 Uhr
Dienstag   9:00 - 12:00 Uhr
und                              13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag   geschlossen
Freitag   9:00 - 12:00 Uhr
und                            13:00 - 17:00 Uhr

Museum Bad Schandau
geschlossen

Sprechzeiten der Schiedsstelle
Rathaus, Zi. 10
Termine nach Vereinbarung unter
Tel.: 035028 170236 oder
E-Mail: infohappe@gmail.com

Die Rentenberatung wird bis auf Weite-
res telefonisch durchgeführt.
Bitte wenden Sie sich an Frau Bochat 
unter 0177 4000842 oder 
per E-Mail:
versichertenberaterin@bochat.eu.

Sprechzeiten Bürgerpolizist
Polizeistandort Bad Schandau, Linden-
allee 5
Mobiltel.: 0172 7962474
E-Mail: peter.palm@polizei.sachsen.de
Polizeirevier Sebnitz, Tel.: 035971 850

Die Städtischen Wohnungsgesellschaft 
Pirna mbH
telefonisch unter 03501 552-126

RVSOE – Servicebüro im
Nationalparkbahnhof Bad Schandau
Montag – Freitag:  08:00 – 18:00 Uhr
Samstag, Sonn-
und Feiertag:  09:00 - 12:30 Uhr
&  13:00  - 17:00 Uhr
Tel.: 03501 7111-930
E-Mail: nationalparkbahnhof@rvsoe.de

Evangelisch-luth. Kirchgemeinde Bad 
Schandau
Ev.-Luth. Pfarramt, Dampfschiffstr. 1
nur telefonisch unter 035022 42396
E-Mail: 
info@kirchgemeinde-bad-schandau.de

NationalparkZentrum
geschlossen
Tel. 035022 50-240
E-Mail: nationalparkzentrum@lanu.de

Diakonie Pirna - Mobile Soziale Bera-
tung
Sie erreichen Frau Pischtschan unter der 
Telefonnummer 0163 3938320.
Mobile Soziale Beratung auf dem Markt-
platz von 14 bis 16 Uhr
Nächste Termine: 
29.04., 20.05., 27.05.
(Stand: 15.04.2021)

Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - Bad Schandau
Telefon:   035022 42433 oder 0172 3527547
Trinkwasserzweckverband Taubenbach
Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Krippen
Telefon:   035021 68941 oder 0170 9042291

Bereich Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz 
(ZVWV)
Versorgungsgebiet Bad Schandau
Geschäftsstelle Sebnitz, Markt 11, 01855 Sebnitz
Tel.:   035971 80600, Fax: 035971 806099
info@zvwv.de, www.zvwv.de
Im Falle von Havarien oder Rohrbrüchen kontaktieren Sie  
bitte die ENSO-Störungsrufnummer Wasser   0351 50178882

SachsenNetze mit neuen Kontaktdaten
Service-Telefon   0800 0320010 (kostenfrei)
E-Mail: service-netze@sachsenenergie.de
Internet: www.sachsen-netze.de

Die neuen Störungsnummern lauten:
Gasstörung   0351 50178880
Stromstörung   0351 50178881

Die bekannten Kontaktdaten der ENSO Energie Sachsen Ost 
AG gelten weiterhin:
Service-Telefon   0800 6686868 (kostenfrei)
E-Mail service-enso@sachsenenergie.de
Internet: www.sachsenenergie.de

Trinkwasserversorgung
Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
Markt 11 in 01855 Sebnitz
Tel.:  035971 80600
E-Mail:  info@zvwv.de www.zvwv.de
Im Fall von Havarien/Rohrbrüchen:
Störungsrufnummer: 035023 51610
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Sprechzeiten

Sprechzeiten und Sitzungstermine
Sprechstunde des Bürgermeisters, Herrn Kunack
Termine können nur nach vorheriger telefonischer Absprache 
(Tel.: 035022 501-125) vereinbart werden.

Sitzung des Ortschaftsrates Bad Schandau
in Kopprasch ś Bierstüb´l
Montag, den 26.04.2021, 19:00 Uhr

Sprechstunde des Ortschaftsrates Krippen
im Feuerwehrgerätehaus, Fr.-Gottlob-Keller-Str. 54
Dienstag, den 18.05.2021, 18:30 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 06.05.2021, 17:30 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im Gemeindesaal ehem. Schule
Mittwoch, den 12.05.2021, 19:00 Uhr

Sitzung und Sprechstunde des Ortschaftsrates Schmilka
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 06.05.2021, 18:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im Feuerwehrgerätehaus Porschdorf, Hauptstr. 1 b
Dienstag, den 04.05.2021, 19:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im Feuerwehrgerätehaus, Talstr. 13 b
Donnerstag, den 29.04.2021, 19:00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates Waltersdorf
im Feuerwehrgerätehaus, Liliensteinstr. 39 b
Dienstag, den 27.04.2021, 18:00 Uhr

Sprechstunde Ortsvorsteherin
im Feuerwehrgerätehaus, Liliensteinstr. 39 b
Dienstag, den 27.04.2021, 16:00 Uhr

Die nächste Sitzung des Stadtrates
findet am Mittwoch, dem 28.04.2021, 19:00 Uhr, statt.

Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet am Dienstag, dem 04.05.2021, 19:00 Uhr, statt.

Die nächste Sitzung Technischer Ausschuss
findet am Montag, dem 03.05.2021, 19:00 Uhr, statt.

Die Tagesordnung und den Tagungsort entnehmen Sie bitte den 
Plakataushängen an den Bekanntmachungstafeln oder im Inter-
net unter www.bad-schandau.de.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die aktuellen Aus-
hänge.

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung 
des Technischen Ausschuss am 12.04.2021

Beschluss-Nr.: 20210412.102
Beschluss – Vergabe Planungsleistungen, Sanierung und In-
standsetzung Wanderparkplatz Kirnitzschtalstraße
Der Technische Ausschuss beschließt die Vergabe von Planungs-
leistungen gem. § 47 HOAI, HZ 2 zzgl. 4 v. H. NK sowie Vermes-
sung, für die Sanierung und Instandsetzung des Wanderpark-
platzes an der Kirnitzschtalstraße an das Ingenieurbüro Karsch 
aus Pirna. 
Die Beauftragung erfolgt stufenweise, vorerst LP 1 – 4.

Beschluss-Nr.: 20210412.103
Beschluss – Sanierung WH Rosengasse 1/3, Nachtrag Neubau 
Balkone und Parkflächen
Der Technische Ausschuss beschließt den Nachtrag der Firma 
LLB GmbH in Höhe von 18.325,46 € btt. für den Neubau der Bal-
kone und Parkflächen im Zuge der Sanierung der Wohnhäuser 
Rosengasse 1/3. Die Finanzierung erfolgt aus geplanten Haus-
haltmitteln.

Beschluss-Nr.: 20210412.104
Beschluss – Sanierung WH Rosengasse 1/3, Nachtrag Elektro-
installation
Der Technische Ausschuss von Bad Schandau beschließt den 
Nachtrag in Höhe von 16.076,88 € btt. der Fa. WEA GmbH im 
Zuge der Sanierung der Wohnhäuser Rosengasse 1/3. Die Finan-
zierung erfolgt aus Haushaltmitteln.

Bad Schandau, den 12.04.2021

T. Kunack
Bürgermeister
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Wohngebäude Rosengasse 1/3  
erstrahlt in neuem Glanz

Das Wohngebäude Rosengasse 1/3 wurde einer Grundsanierung 
unterzogen. So wurden das Dach erneuert, sieben Wohnungen 
einschließlich Treppenhäuser komplett saniert und moderni-
siert sowie Balkone errichtet.
Ebenfalls fertig gestellt wurde der anliegende Parkplatz.

Freie Wohnungen im kommunalen Bestand

Im Stadtteil Porschdorf

Ringweg 40 c
Lage: 1. OG links, 2-Raum-Wohnung, ca. 60 m²
Vermietung ab sofort

In Bad Schandau

Bergmannstraße 5
3-Raum-Wohnung mit Balkon, 1. OG links, Wohnfläche ca. 80 m² 
3-Raum-Wohnung mit Balkon, 1. OG rechts, Wohnfläche ca. 62 m²

Lindenallee 8
3-Raum-Wohnung, 1. OG
Wohnfläche: ca. 63 m²
Vermietung: ab 01.06.2021

Erstbezug nach Sanierung Rosengasse 1
2-Raum-Wohnung im 2. Obergeschoss Wohnfläche: ca. 62,20 m²
Vermietung ab sofort

Freie Gewerberäume im kommunalen Bestand

Bergmannstraße 5
EG, ca. 60 m²
EG, ca. 55 m²

Nähere Informationen erhalten Sie in der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft Pirna mbH, Frau Schrön, Telefon 03501 
552126 oder unter www.wg-pirna.de.

Dampfer legen wieder in Prossen an

Wir freuen uns, dass die Dampfer der Sächsischen Dampfschiff-
fahrt in diesem Jahr wieder in Prossen anlegen.
Die Sächsische Dampfschifffahrt bestätigt die Rückkehr der 
Dampfer nach Prossen. „Unsere Anlegestelle Prossen gehört zu 
unserem Fahrgebiet und für die Geschäftsführung gab es keine 
Grund diesen Anleger nicht aufzustellen“, erklärt Marketinglei-
ter Robert Körner.
Aufgrund eines Insolvenzverfahrens und der damit verbundenen 
Kosteneinsparung von ca. 5.000,00 €, die zum Aufbau des im 
Winter eingelagerten Anlegers jährlich benötigt werden, wurde 
auf den Anleger im vergangenen Jahr verzichtet.

Wir trauern um unseren Kameraden
Feuerwehrmann

Fernando Gesell

Mit Fernando verlieren wir einen zuverlässigen  
und geschätzten Kameraden.

Wir werden dich vermissen und  
in bester Erinnerung behalten.

Seiner Familie wünschen wir viel Kraft 
 in dieser schweren Zeit.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krippen
Thomas Kunack Kai Bigge Jens Feller
Bürgermeister Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter
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Frühjahrsputz Hartungpromenade

Einer der schönsten ortsnahen Wanderwege Bad Schandaus ist 
die Hartungpromenade im Kirnitzschtal. Doch der schöne über 
100 Jahre alte Weg träumt seit einigen Jahren einen Dornrös-
chenschlaftraum. Ein wenig Verfall kann zwar für Romantik sor-
gen, aber irgendwann sind die alten Einbauten dann doch nur 
noch ein Fall für den Wegearchäologen. Das hat Wanderfreunde 
der IG Stiegen auf den Plan gerufen, denen Wegpflege ja ein we-
nig Herzensangelegenheit ist. In einem Arbeitseinsatz kurz vor 
Ostern wurden der doch recht stark hochgewachsene Buchenun-

terwuchs herausgesägt, Trockenmauern gesäubert, Profil freige-
schnitten. Die Ruheplätze Ottiliens Ruh, Ottos Ruh, Axels Ruh 
und Cäciliens Ruh wurden freigeräumt und erstrahlen in alter 
Schönheit wie zu Rudolf Sendigs Zeiten. Der Weg ist nun wieder 
gepflegt und gut gangbar. Ein herzliches Dankeschön geht auch 
an die Kirnitzschtalbahn, die den Arbeitseinsatz mit Transport-
fahrzeugen tatkräftig unterstützt hat.

Dr. Rolf Böhm

Öffnungszeiten
Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13
Telefon: 035022 42529
Fax: 035022 41580
E-Mail: info@rathmannsdorf.de

Wichtige Bürgerinformation!
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bleibt das Gemeinde-
amt weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen.
Wir sind für Ihre Anfragen, Mitteilungen und Informationen 
gern weiter per Brief, E-Mail oder Telefon unter 035022 42529 
erreichbar. In dringenden Angelegenheiten kann auch ein per-
sönlicher Termin nach vorheriger Absprache erfolgen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Uwe Thiele
Bürgermeister

Sprechstunde des  
Bürgermeisters Herrn Thiele

Die Bürgermeister-Sprechstunde findet derzeit nur in drin-
genden Angelegenheiten als Einzeltermin und unter vorheri-
ger Terminabsprache über Frau Putzke/RVSOE, Tel.-Nr.: 03501 
7111-101, statt.

Anmeldung von Ferienunterkünften im Ort
Wir möchten grundsätzlich darauf hinweisen, dass die Neuver-
mietung von Ferienwohnungen und -häusern im Ort in der Ge-
meindeverwaltung zu melden ist. Laut § 7 der Tourismusabgabe-
Satzung der Gemeinde Rathmannsdorf hat jeder eine Anzeige- und 
Auskunftspflicht. Wer dies unterlässt, handelt ordnungswidrig. 
Die komplette Satzung finden Sie zur Information auf unserer In-
ternetseite. Eine Veröffentlichung Ihrer Ferienunterkunft auf der 
Website der Gemeinde ist jederzeit möglich und für Sie kostenfrei, 
die Nennung mit einem Foto ist mit einer Einmalgebühr von 5,00 € 
verbunden. Die Meldescheine für die Saison 2021 liegen ebenfalls 
entgeltfrei im Gemeindeamt aus bzw. können bei telefonischer 
Anmeldung herausgegeben werden.

Ihre Gemeinde Rathmannsdorf

Anzeige(n)
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Auszug aus dem Protokoll über die  
öffentliche Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 02/2021 

vom 14.04.2021 um 19.00 Uhr im  
Vereinsheim der SG Traktor Reinhardtsdorf

Tagesordnung:
1. Protokollkontrolle
2. Beschluss zum Abschluss des Vertrages „Mobilitätskarte 

Sächsische Schweiz“ – Vorlage 08/02/21
3. 5. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwal-

tungsgemeinschaft Bad Schandau – Vorlage 09/02/21
4. Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf einer Teilflä-

che vom Flurstück 53/3, Flurstück 47/5 und Flurstück 48/3 
der Gemarkung Reinhardtsdorf – Vorlage 10/02/21

5. Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf einer Teilflä-
che vom Flurstück 53/3 – Vorlage 11/02/21

6. Beratung und Beschluss zu eventuell eingegangenen Ein-
wendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung/
Haushaltsplan 2021/22

7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für den Doppelhaus-
halt der Haushaltsjahre 2021/2022 der Gemeinde Rein-
hardtsdorf-Schöna – Vorlage 12/02/21

8. Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 
die Haushaltsjahre 2021/2022 der Gemeinde Reinhardts-
dorf-Schöna – Vorlage 13/02/21

9. Sonstiges und Informationen
10. Anfragen der Bürger

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
Beschluss-Nr. 08./2021:
Der Gemeinderat der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna be-
schließt den Abschluss des in der Anlage beigefügten Vertra-
ges „Mobilitätskarte Sächsische Schweiz“. Der Bürgermeister 
wird somit ermächtigt, den Vertrag „Mobilitätskarte Sächsische 
Schweiz“ zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr. 09./2021:
Der Gemeinderat beschließt die 5. Änderung der Gemeinschafts-
vereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt 
Bad Schandau und den Gemeinden Rathmannsdorf und Rein-
hardtsdorf-Schöna.

Beschluss-Nr. 10./2021:
Auf der Grundlage der Vorlage 10/02/21 vom 14.04.2021 be-
schließt der Gemeinderat den Verkauf einer Teilfläche des Flur-
stück 53/3 mit ca. 61 m² sowie das Flurstück 47/5 mit 28 m² und 
das Flurstück 48/3 mit 2 m² zum Kaufpreis von 10,00 Euro/m².
Alle Nebenkosten trägt der Käufer.

Beschluss-Nr. 11./2021:
Auf der Grundlage der Vorlage 11/02/21 vom 14.04.2021 be-
schließt der Gemeinderat den Verkauf einer Teilfläche des Flur-
stück 53/3 mit ca. 41 m² zum Kaufpreis von 10,00 Euro/m².
Alle Nebenkosten trägt der Käufer.

Beschluss-Nr. 12./2021:
Der Gemeinderat der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna be-
schließt die Haushaltssatzung mit Doppel-Haushaltsplan ein-
schließlich Anlagen für die Haushaltsjahre 2021/2022.

Beschluss-Nr. 13./2021:
Der Gemeinderat der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna be-
schließt, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die 
Haushaltsjahre 2021/2022 zu verzichten. Alternativ ist ein Be-
teiligungsbericht gemäß § 99 Sächsische Gemeindeordnung zu 
erstellen.

Eröffnung Testzentrum in der Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna

Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna eröffnet am 
26.04.2021 ein Testzentrum in der Mehrzweckhalle.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 - 09:30 Uhr
Bitte vereinbaren Sie vorab unter 035028 80433 oder per 
E-Mail an gemeinde@reinhardtsdorf-schoena.de einen Ter-
min!

Sprechstunden  
Bürgermeister Dr.-Ing. Andreas Heine

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt die Gemeindever-
waltung bis auf Weiteres geschlossen.
Wir bitten Sie, bei Bedarf unter der Telefonnummer 035028 
80433 oder per E-Mail über 
gemeinde@reinhardtsdorf-schoena.de einen persönlichen 
Termin zu vereinbaren.

Der Berg-Konsum
Mit dem Haus Nr. 47b in Reinhardtsdorf (heute Zahnarztpraxis) 
verband sich über einen langen Zeitraum eine Verkaufseinrich-
tung. Das Gebäude war im Jahre 1880 von Karl August Hensel 
errichtet worden, der im Einwohnerverzeichnis als Händler be-
zeichnet ist. 1904 verkaufte er sein Anwesen an den Material-
warenhändler Paul Georg Oswald Reimann. Dieser überließ nur 
ein Jahr später sein Geschäft dem Konsumverein Königstein und 
Umgebung, der das Haus am 4. August 1915 käuflich erwarb.
Konsumvereine entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Ihr Vorteil bestand darin, dass sie durch Großeinkauf 
den Endpreis der Waren niedrig halten konnten, außerdem wa-
ren die Mitglieder am Umsatz beteiligt. Wer Mitglied werden 
wollte, hatte den Betrag von 50 Mark einzuzahlen, wobei das 
auch ratenweis mit Beträgen von monatlich 50 Pfennigen mög-
lich war. In Sterbefällen wurden an die Familienangehörigen der 
Mitglieder Unterstützungen gewährt.
Aus den vielen kleineren Vereinen bildete sich in Dresden mit der 
Zeit als größeres Unternehmen der Konsumverein Vorwärts, der 
am 29. Mai 1925 das Haus in Reinhardtsdorf kaufte. 



Nr. 8/2021 7Amtsblatt Bad Schandau

Informationen des NationalparkZentrums
Zurzeit ist das NationalparkZentrum Sächsische Schweiz ge-
schlossen. Dementsprechend bleibt auch der Veranstaltungsbe-
trieb im Präsenz-Bereich weiterhin ausgesetzt.
Wann eine Wiedereröffnung erfolgen kann, stand zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses dieser Amtsblatt-Ausgabe noch immer 
nicht fest. Ebenso ungewiss ist der Termin, ab dem wieder Prä-
senz-Veranstaltungen werden stattfinden können. Bitte schau-
en Sie im Internet nach: www.lanu.de

Insbesondere für Kinder und Familien bietet sich weiterhin die 
Möglichkeit, an der Frühlingsaktion „ZEIT FÜR NATUR“ teilzu-
nehmen. Sie besteht aus drei Bausteinen, die alle zusammen 
oder auch einzeln genutzt werden können:
• Bilder- und Geschichtenwettbewerb
• Nationalpark-Quiz
• Exkursionsführer „Kleine Anregung zum Draußensein zur 

Zeit des Frühlingserwachens“
Das ausführliche Material steht im Internet unter folgendem 
Link:
https://www.lanu.de/de/NationalparkZentrum/Angebote-
rund-um-die-Natur/zeit-fuer-natur.html
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2021.

Kontakte zum NationalparkZentrum:
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz, Dresdner Str. 2B in 
01814 Bad Schandau, Tel. 035022 50-240; nationalparkzent-
rum@lanu.de; www.lanu.de

Aufruf zur Teilnahme  
am Bergwiesenwettbewerb  
in der Nationalparkregion  

der Sächsischen Schweiz 2021
Bergwiesen gehören zu den wertvollsten Landschaftsbestand-
teilen in der Region der Sächsischen Schweiz - sind aber auch 
stark gefährdet. Sie werden in der Regel extensiv bewirtschaftet 
und zeichnen sich durch ihren hohen Anteil an Blühpflanzen und 
Kräutern aus.
Bereits zum 18. Mal werden nun wieder die schönsten Wiesen 
gesucht. An dem Wettbewerb können sich alle Wieseneigentü-
mer oder Bewirtschafter in der Region der Sächsischen Schweiz 
beteiligen. Die Flächen müssen eine Größe von mindestens 
1.000 m² aufweisen und dürfen zum Zeitpunkt der Begehung 
noch nicht gemäht sein!
Die Bewertung durch eine Fachjury erfolgt Anfang Juni. Eine 
Expertenkommission begeht und beurteilt dann die zum Berg-
wiesenwettbewerb eingereichten Wiesenflächen. Die Fach-
jury besteht aus Mitarbeitern der Nationalparkverwaltung, des 
Nationalparkzentrums und des Landschaftspflegeverbandes. 
Bewertet wird das Aussehen der Wiese, die Art der Bewirt-
schaftung, die Artenvielfalt der Pflanzengesellschaft, die Erhal-
tungsmaßnahmen sowie die Verwendung des Mahdgutes.

Der Wettbewerb ist eine Möglichkeit für die Bewirtschafter, ihre 
schönste Wiesenfläche zu präsentieren, um eine entsprechende 
Anerkennung zu erhalten. Damit wird auch eine breite Öffent-
lichkeit für die Landschaftspflege sensibilisiert. Der Wert einer 
extensiven Bewirtschaftung für unser Landschaftsbild und die 
dahinterstehende Arbeit sollen so wieder mehr in den Mittel-

Die amtliche Bezeichnung für dieses Geschäft lautete nun:  
„142. Verteilungsstelle des Konsumvereins Vorwärts für Dresden 
und Umgebung, Reinhardtsdorf bei Schandau“.
1926 erhielt das Gebäude den Anbau an der linken Hausseite und 
eine Warmwasserheizung.

Der Konsum in Reinhardtsdorf um 1930

Obwohl die Konsumgenossenschaften immer wieder ihre Neu-
tralität betont hatten, entwickelte sich schon vor dem Ersten 
Weltkrieg eine gewisse Nähe zu den Gewerkschaften und zur So-
zialdemokratie.
Der Erfolg des Konsums führte aber auch zu Auseinandersetzun-
gen mit den Einzelhändlern. Die versuchten Großhändler und 
Hersteller zur Einstellung ihrer Lieferungen an die Konsumge-
nossenschaften zu bewegen, weshalb diese sich eigene Liefer-
ketten und Produktionsbetriebe schufen. Namen wie Teigwa-
ren- oder Zündholzfabrik Riesa und Bürstenwaren Stützengrün 
erinnern noch daran.
Am 15. Mai 1933 kam es zur Eingliederung der Konsumvereine 
in die DAF (Deutsche Arbeitsfront) und zur Gleichschaltung. Das 
Unternehmen in seiner Gesamtheit sollte zunächst aus Versor-
gungsgründen erhalten bleiben. Die Bezeichnung Konsum ver-
schwandt allerdings sofort. 1935 folgte schließlich per Reichs-
gesetz die Enteignung.
Das Reinhardtsdorfer Geschäft gehörte im November 1936 ei-
nem Reichsbund der deutschen Verbrauchergenossenschaften 
GmbH Hamburg in Liquidation und im November 1937 einer 
Dresdner Lebensmittelgenossenschaft m.b.H. Am 1. Juli 1938 
kaufte das Gebäude eine Pensionskasse der deutschen Verbrau-
chergenossenschaften – Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit – Hamburg. 1941 kam es dann zur vollständigen Auflösung 
der Konsumgenossenschaften.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichte der Befehl Nr. 176, 
der Sowjetischen Militäradministration vom Dezember 1945, 
die Neugründung von Genossenschaften. Das Reinhardtsdorfer 
Geschäft übernahm wieder der Konsum und führt den sogenann-
ten „Berg-Konsum“ oder „VKE 610“ weiter, bis zur endgültigen 
Schließung im März 1993.

Dieter Füssel
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Fahrgastbefragung im Verkehrsverbund 
Oberelbe

Umfrage zu diesjährigem ÖPNV-Kundenbarometer startet

Vom 15. April bis Ende Mai läuft im Auftrag der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe AG (DVB) und des Verkehrsverbundes Oberelbe 
(VVO) eine umfangreiche telefonische Befragung in Dresden so-
wie den Landkreisen Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge. Die Erhebung wird mit dem Ziel durchgeführt, 
aktuelle Daten über die Zufriedenheit der Fahrgäste mit der 
Qualität im Nahverkehr zu erhalten. Diese Umfrage für das  
ÖPNV-Kundenbarometer findet jährlich statt.
Die Interviewer fragen unter anderem nach der aktuellen Nutzung 
des Nahverkehrs in Zeiten der Pandemie und der Zufriedenheit 
mit den Hygienemaßnahmen der Unternehmen sowie nach dem 
Liniennetz, Anschlüssen, Ticketsystem und Sicherheit in Fahrzeu-
gen oder auch dem Kundenservice. Nach persönlichen Daten wird 
nicht gefragt. Im Interesse fundierter und repräsentativer Ergeb-
nisse bitten die DVB und der VVO die Fahrgäste um eine koopera-
tive Teilnahme an der Befragung. Selbstverständlich werden alle 
mitgeteilten Daten vertraulich behandelt und ausschließlich zur 
Erfüllung der vorliegenden Aufgabenstellung genutzt.
Viele ÖPNV-Unternehmen und Verkehrsverbünde aus ganz 
Deutschland stellen sich schon seit vielen Jahren regelmäßig 
dem Urteil ihrer Kunden. Die Unternehmen beauftragten erneut 
das renommierte Marktforschungsinstitut Kantar TNS mit der 
Umfrage. Die Ergebnisse werden mit denen aller teilnehmenden 
Verkehrsunternehmen verglichen und anhand des Branchen-
durchschnitts bewertet.

punkt gerückt werden. Die Auszeichnung der Gewinner soll am 
19. September 2021 auf dem Bergwiesenfest in Königstein-
Ebenheit erfolgen.
Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung zum Wiesen-
wettbewerb bis zum 24. Mai 2021 unter Angabe von Name und 
Adresse (möglichst mit Telefonnummer) und Ortsangabe der 
eingereichten Fläche (Gemarkung, Flurstück) einzureichen. Die 
Bewerbung kann schriftlich oder telefonisch erfolgen an:

Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
e. V.
Alte Straße 13
01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf
Tel.: 03504-629660
E-Mail: info@lpv-osterzgebirge.de
www.lpv-osterzgebirge.de

Weitere Einzelheiten zum Wiesenwettbewerb können telefo-
nisch oder per E-Mail erfragt werden.

Das Bergwiesenprojekt wird gefördert mit Mitteln aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes. Zuständig für die Durchführung der ELER-
Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat Förderstrategie, 
ELER-Verwaltungsbehörde.

Streckensperrung der S 165  
(Serpentinen Hohnstein) für Krafträder

Das saisonale Fahrverbot für Motorräder auf der Serpentine in 
Hohnstein tritt auch 2021 wieder in Kraft. Diese Anordnung gilt 
an den Wochenenden vom 1. April bis zum 31. Oktober 2021.

In den vergangenen Jahren wurden positive Auswirkungen auf 
das Unfallgeschehen registriert. Im Ergebnis einer von der Lan-
desunfallkommission in Auftrag gegebenen Untersuchung wird 
daher die Anordnung der Streckensperrung der S 165 bei Hohn-
stein für Krafträder auch im Jahr 2021 und darüber hinaus auf-
rechterhalten.

Anzeige(n)

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, der 7. Mai 2021

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Dienstag, der 27. April 2021

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Freitag, der 30. April 2021, 9.00 Uhr
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Auf diesen Temperaturanstieg reagieren auch die Zecken und 
werden nach Monaten der Ruhe allmählich munter. Die manch-
mal infektiösen Spinnentiere halten sich vor allem in Wäldern, 
im hohen Gras, Gebüsch oder im feuchten Laub auf. Zum Schutz 
gegen einen Zeckenstich, Zecken besitzen einen Stech- und 
Saugapparat – daher handelt es sich eher um einen Stich als 
um einen Biss, helfen am besten lange Hosen und langärmelige 
Kleidung. „Wer sich in der freien Natur aufgehalten hat, sollte 
danach unbedingt seinen Körper nach Zecken absuchen. Zecken 
lieben vor allem warme Körperregionen wie Achselhöhlen, Knie-
kehlen, den Hals oder den Kopf“, rät Roy-Udo Heim, Bereichs-
leiter Erste-Hilfe-Bildung der Johanniter im Regionalverband 
Dresden.
Zeckenstiche können zwei Krankheiten auslösen: die Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Gelenk- und Muskel-
entzündung Lyme-Borreliose. FSME ist eine fieberhafte Erkran-
kung. Bei den Patienten kommt es zu einer Entzündung von 
Gehirn und Hirnhäuten. Symptome sind Erbrechen, Kopfschmer-
zen und auch Lähmungen. Die Lyme-Borreliose kann unbehan-
delt zu Nervenlähmungen, Gelenk- oder Herzmuskelentzündun-
gen führen.
Ein Zeckenbiss ist aber kein Grund zur Panik. „Vor Borreliose 
schützt man sich am besten, indem man die Zecke zügig ent-
fernt“, so Heim. „Die Erreger sitzen im Magen-Darm-Trakt der 
Spinnentiere und gelangen 12 bis 24 Stunden nach dem ersten 
Saugen in die Wunde.“ Idealerweise entfernt man die ungebe-
tenen Gäste mit einer Zeckenkarte. Dazu setzt man diese direkt 
über der Haut an und hebelt die Zecke vorsichtig heraus. In 
keinem Fall sollten Klebstoff, Öl oder andere Mittel eingesetzt 
werden, um die Zecke zu ersticken, da das Tier im Todeskampf 
vermehrt Flüssigkeit aussondert und sich dadurch die Gefahr ei-
ner Infektion erhöht.
Haben es die Borreliose-Erreger doch in den menschlichen Kör-
per geschafft, rötet sich meist die Haut an der Einstichstelle. 
Dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Häufig tritt 
die Rötung erst ein paar Tage nach dem Stichzeitpunkt auf. 
Die Rötung muss allerdings nicht direkt an der Einstichstelle 
sein und kann irgendwo am Körper auftreten. Typisch für diese 
„Wanderröte“ (Erythema migrans) ist die zentrale Abblassung. 
Auch bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und 
Gelenkschmerzen oder geschwollenen Lymphknoten sollte man 
einen Arzt konsultieren. Doch Vorsicht: Das zügige Entfernen 
der Zecke schützt leider nicht vor den Erregern für FSME. Diese 
tragen Zecken in einigen Regionen Deutschlands in den Spei-
cheldrüsen. Daher werden die Viren bei einem Stich sofort über-
tragen.
Kostenlose Zeckenkarten für unterwegs! „Sicherheitshalber in 
der Zeckensaison immer eine Zeckenkarte dabeihaben.“; emp-
fiehlt Heim. Solche Karten kann jeder beispielsweise günstig im 
Drogeriemarkt kaufen oder auch bei den Johannitern in der Ge-
schäftsstelle in Dresden auf der Stephensonstraße 12-14 erhal-
ten. Derzeit ist die Geschäftsstelle wegen der Corona-Pandemie 
leider für Besucher geschlossen. Sobald man sich wieder im re-
gulären Geschäftsbetrieb befindet, kann man sich gern kosten-
los eine Zeckenkarte abholen. Dies gilt allerdings nur solange 
der Vorrat reicht.

Dorfwettbewerb:  
Anmeldefrist nochmals verlängert

Sächsische Orte mit bis zu 3 000 Einwohnern können sich noch 
bis Ende November 2021 für den 11. Sächsischen Landeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ anmelden. Bisherige Anmel-
dungen bleiben bestehen. Grund für die nochmalige Verlänge-
rung der Anmeldefrist sind die Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Situation.

Dorfwerkstätten werden weitergeführt

Mit der Fristverlängerung soll auch die „Dorfwerkstatt“ in diesem 
Jahr weitergeführt werden. In der Dorfwerkstatt können sich die 
Orte kostenfrei eine professionelle Begleitung bei der Vorberei-
tung des Wettbewerbs einholen. Bereits 30 Dörfer haben ihr Inte-
resse an einer Dorfwerkstatt in diesem Jahr angemeldet.
Im Jahr 2022 wird der Wettbewerb dann in den Landkreisen und 
auf Landesebene stattfinden.
Weitere Informationen:
• Internetseite des Landratsamtes 
 (www.landratsamt-pirna.de/dorfwettbewerb.html )
• Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
  (www.laendlicher-raum.sachsen.de/
 unser-dorf-hat-zukunft.html)
Anmeldung Dorfwerkstatt (www.laendlicher-raum.sachsen.de/
dorfwerkstatt-2020-9232.html)

Kontakt
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Katrin Hentschel
Schloßhof 2/4
01796 Pirna
Telefon: 03501 515-1518
E-Mail: katrin.hentschel@landratsamt-pirna.de

Der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie die Dorf-
werkstätten werden durch Steuermittel auf Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts finanziert.

Johanniter geben Tipps zum Umgang  
bei einem Zeckenbiss

Frühlingsanfang, die Tage werden wieder länger, die Tempera-
turen sind zumindest tagsüber oft mild und angenehm und die 
Menschen zieht es wieder öfter nach draußen. Auch die Pflan-
zenwelt reagiert sichtbar: Die Knospen werden dicker und alles 
fängt Stück für Stück an zu blühen. 

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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ler Zugriff zu diesem wichtigen Dokument gesichert. Außerdem 
kann es sinnvoll sein, sich an das Zentrale Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer (PF 080151, 10001 Berlin) zu wenden. Für 
eine kleine Gebühr können Sie dort die Information hinterlassen, 
dass Sie eine Vollmacht ausgestellt haben. Das Betreuungsgericht 
prüft vor Bestellung eines rechtlichen Betreuers im Zentralen 
Vorsorgeregister, ob Sie eine Vollmacht ausgestellt haben.

Beglaubigung durch Betreuungsbehörde  
im Landratsamt oder Notar

In der Betreuungsbehörde kann man die Unterschrift unter 
der Vollmacht gegen eine Gebühr von 10,00 Euro beglaubigen 
lassen. Dabei ist es unerheblich, ob diese selbst verfasst oder 
ein Vordruck der Betreuungsbehörde verwendet wurde. Die 
Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde ist befugt, Unter-
schriften und Handzeichen auf Vollmachten öffentlich zu be-
glaubigen. Den Weg zum Notar zwecks Beglaubigung sollte man 
dann gehen, wenn die Vollmacht auch den Umgang mit hohen 
Sachwerten, wie Immobilien oder großen Geldbeträgen, regelt.

Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen die Mitar-
beiterinnen der Betreuungsbehörde des Landratsamtes in Pirna 
und Freital gern zur Verfügung. Ein Vordruck für eine Vollmacht 
steht unter folgendem Link: 
www.landratsamt-pirna.de - Betreuungsbehörde.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Sozial- und Ausländeramt
Betreuungsbehörde
Schloßhof 2/4
01796 Pirna
Telefon: 03501 515-2070
E-Mail: betreuungsbehoerde@landratsamt-pirna.de

Anträge auf finanzielle Unterstützung für 
Familienerholung 2021 können wieder bei 

Diakonie und Caritas gestellt werden
Auch im Jahr 2021 gibt es vom Freistaat Sachen wieder die fi-
nanzielle Förderung für Familienurlaubsfahrten. Damit sollen 
Familien mit wenig Einkommen unterstützt werden.
Zu den Voraussetzungen gehört z. B., dass es sich um mindes-
tens 7 Tage zusammenhängenden Urlaub in Deutschland han-
delt. Die Einkommensgrenzen werden nach der Personenzahl 
festgelegt. Bei der Unterkunft ist eine Rechnungslegung nötig. 
Erst nach dem Urlaub wird der Zuschuss ausgezahlt.
Die Anträge können bei der Allgemeinen Sozialen Beratung der 
Diakonie Pirna und der Caritas Pirna unter folgenden Kontakt-
daten gestellt werden:

Diakonie Pirna
Mobile Soziale Beratung: Frau Pischtschan
Tel.: 0163 3938320, E-Mail: mobile.beratung@diakonie-pirna.de
Pirna: Frau Gremm
Schillerstr. 21a, 01796 Pirna
Tel.: 03501 5710172, E-Mail: kbs@diakonie-pirna.de
Neustadt: Herr Kwak
Bahnhofstr. 36, 01844 Neustadt
Tel.: 0176 51609523, E-Mail: soziale.beratung@diakonie-pirna.de
Caritas Beratungsdienste Pirna
Landkreis: Frau Gautsch
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 1a, 01796 Pirna
Tel.: 03501 443470 (Di. 14.00 – 16.00 Uhr), 0162 3226783
E-Mail: gautsch@caritas-dresden.de

Nichts dem Zufall überlassen -  
rechtzeitig Vorsorge treffen

Leider kann es jeden irgendwann treffen, dass andere für einen 
Entscheidungen treffen müssen. 
Den Zeitpunkt, wann man nicht mehr für sich selbst entscheidet, 
kennt zum Glück niemand. Aber den Zeitpunkt zu entscheiden, 
wer sich dann um mich kümmert, hat jeder selbst in der Hand.

In Zeiten geistiger Frische für den Ernstfall vorsorgen

Nicht jeder möchte einen gerichtlichen Betreuer erhalten. Eine 
Alternative bietet in dieser Situation eine Vollmacht. Damit wird 
in Zeiten der geistigen Frische für den Fall einer alters- oder 
unfallbedingten Gebrechlichkeit bzw. einer körperlichen und  
psychischen Krankheit festgelegt, wer wichtige Entscheidungen 
für seinen Angehörigen treffen darf. Dies betrifft medizinische, 
behördliche und finanzielle Angelegenheiten.
Dann entscheidet eine volljährige Vertrauensperson für Sie, die 
Sie selbst bestimmt haben. In einer Vollmacht kann man sich 
sein Selbstbestimmungsrecht sichern. Bei ausreichender Vor-
sorge kann unter Umständen auf eine mögliche rechtliche Be-
treuung ganz verzichtet werden.

Voraussetzung für die Erteilung der Vollmacht

Jede volljährige geschäftsfähige Person kann eine Vollmacht ver-
fassen. Das bedeutet konkret, dass man dazu in der Lage sein muss, 
selbstständig zu sagen, was man will. Grundsätzlich sind alle Men-
schen ab 18 Jahre geschäftsfähig. Auch wenn Sie die Vollmacht 
rückgängig machen wollen, müssen sie geschäftsfähig sein. 
Wenn Sie eine Vollmacht erteilt haben, ist diese auch dann gül-
tig, wenn Sie später geschäftsunfähig werden. Nicht immer ist 
klar, ob jemand voll geschäftsfähig ist, dies ist z. B. der Fall, 
wenn man an Demenz erkrankt ist. Deshalb können Sie zu Ihrem 
Arzt gehen, der Ihnen schriftlich bestätigt, dass Sie im Zeit-
punkt der Vollmachtserteilung geschäftsfähig sind.

Genaue Angaben notwendig -  
Vordruck des Landratsamtes nutzen

Eine Vollmacht kann man ohne großen Aufwand erstellen und 
jederzeit widerrufen. Es ist jedoch wichtig, dass die Vollmacht 
immer genaue Angaben zu den bevollmächtigten Personen und 
den zu regelnden Lebensbereichen beinhaltet. Die Vollmacht ist 
eine Urkunde, die für die Aufgabenübertragung sinnvoll ist. Da-
mit erfolgt immer die Übertragung von Aufgaben auf eine ande-
re Person. Diese sind ganz konkret in der Vollmacht aufgeführt. 
Nicht nur die Verwaltung eines Dokuments spielt dabei eine 
Rolle, sondern die erlaubte Nutzung für bestimmte Zwecke und 
Aufgabenbereiche. Je genauer die Beschreibung ausfällt, desto 
sicherer ist die Erteilung der Vollmacht. Wichtig ist auch, dass 
jede im Dokument genannte Person mit Datum, Name und Vorna-
me unterschreibt. Damit kann diese zeigen, dass sie die Verant-
wortung übernehmen möchte.

Unterschiedliche Varianten der Gestaltung

Die Möglichkeiten der Gestaltung sind sehr vielschichtig. So 
können auch mehrere Personen das Recht erhalten, fast alles zu 
entscheiden oder nur einen bestimmten Teil. 
Für welche Variante und Bereiche die Vollmacht zutreffen soll, 
muss aus der Vollmacht genau hervorgehen. 
Denn durch die Vollmacht können eine Person oder mehrere Per-
sonen für Sie Aufgaben ausführen, die Sie selbst, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht erledigen können. Das Original der 
Vollmacht bleibt bis zum möglichen Einsatz in Ihrem Besitz.

Wichtig! Der Aufbewahrungsort

Der Aufbewahrungsort sollte allen in der Vollmacht genannten 
Personen bekannt sein. Nur so ist dann im Fall der Fälle ein schnel-
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Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten 
Haushalten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: 
online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch. Wir in-
formieren Sie anbieterunabhängig und individuell. Für einkom-
mensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind 
unsere Beratungsangebote kostenfrei. Persönliche Beratungen 
finden derzeit und im Rahmen geltender Vorschriften nur einge-
schränkt statt.
Mehr Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 
0800 809802400 (kostenfrei).
Webseite
https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/

Verbraucherzentrale  
Sachsen,  

Energieberatung
Allen Mietern und Hauseigentümern bietet die Verbraucher-
zentrale Sachsen eine anbieterneutrale Energieberatung an. 
Die Beratungen finden nach Voranmeldung vorerst NUR TELE-
FONISCH statt (kostenfrei, die Energieberatung ruft zum Bera-
tungstermin an).
Beratungsschwerpunkte sind Strom- und Heizkosten, baulicher 
Wärmeschutz, Probleme mit Schimmel, Fragen zur Haustechnik, 
Einsatz erneuerbarer Energien, Fördermittel für energetische Sa-
nierungen, Tipps für Neu-/Altbauten und vieles andere mehr …
Ein Termin kann unter der kostenfreien Rufnummer 0800 
809802400 vereinbart werden. Das Servicetelefon ist Mo. - Do. 
von 8:00 - 18:00 Uhr und Fr. von 8:00 - 16:00 Uhr erreichbar.
Neustadt
22.04. und 27.05.2021, 14:00 – 17:30 Uhr und jeden 4. Donners-
tag im Monat

Warmwasser im Alltag sparen

Den Wasserhahn einfach aufdrehen und es läuft und läuft und 
läuft. Allerdings ist Wasser ein kostbares Gut – nur vergessen 
wir das im Alltag allzu leicht. Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale trägt auch zum Ressourcenschutz bei: Denn jeder 
eingesparte Liter Wasser schont die Umwelt und spart Geld.
Beim Verbrauch von Warmwasser kann es zusätzlich bei der 
Heizkostenabrechnung zu bösen Überraschungen kommen. Ob 
Verbraucherinnen und Verbraucher für ihr warmes Wasser zu viel 
bezahlen und worauf bei der Abrechnung zu achten ist, erläutert 
Martin Brandis, Energieexperte der Verbraucherzentrale.

Verteilung der Kosten nach Verbrauch
In Mehrfamilienhäusern mit Sammelheizungen müssen die 
Kosten für Heizung und Warmwasser nach Verbrauch verteilt 
werden. Um den Warmwasserverbrauch zu ermitteln, muss da-
her jede Wohnung mit einem Warmwasserzähler ausgestattet 
sein. „Nur so kann der persönliche Verbrauch festgestellt und 
im ersten Schritt mit üblichen Durchschnittswerten verglichen 
werden“, erklärt Martin Brandis. „Sparsam sind Haushalte, die 
weniger als 30 Liter pro Person und Tag verbrauchen. Wer dar-
über liegt, hat in der Regel erhebliche Einsparmöglichkeiten“, 
erläutert der Experte.

Bewertung der Heizkostenabrechnung
Im Rahmen einer Energieberatung der Verbraucherzentrale kön-
nen die Verbrauchsdaten der Heizkostenabrechnung bewertet 
werden. Folgende Fragen können beispielsweise individuell ge-
klärt werden:
• Ab wie viel Euro/m² ist die Heizkostenabrechnung zu hoch?
• Ist meine Nachzahlung zu hoch?
• Sind meine spezifischen Heizkosten höher als der Durch-

schnitt im Haus?

Ein Energiespar-Tipp der Verbraucherzentrale: Sparduschkopf 
– Kleine Kosten, große Einsparwirkung
Ein Sparduschkopf kostet etwa 20 Euro, spart aber bis zu 50 Pro-
zent des Warmwasserverbrauchs. Beim Kauf gilt es zu beachten, 
dass der Duschkopf einen Wasserdurchfluss (Schüttmenge) von 
weniger als 9 Liter pro Minute hat. Das Duschen bleibt genau-
so angenehm und der volle Wasserstrahl erhalten, obwohl viel 
weniger Wasser verbraucht wird. Der Trick: Der Sparduschkopf 
mischt einfach Luft unter.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde

Gottesdienste
Sonntag, 25. April
10.15 Uhr Bad Schandau – Gottesdienst, Pfarrerin Schramm
Sonntag, 2. Mai
18.00 Uhr Bad Schandau – Gottesdienst, Pfarrerin Schramm
Sonntag, 9. Mai
09.00 Uhr Reinhardtsdorf – Gottesdienst, Pfarrerin Schramm
10.15 Uhr Bad Schandau – Gottesdienst, Pfarrer Henke
Donnerstag, 13. Mai
10.00 Uhr Schloss Thürmsdorf – Regionaler Open-Air-Got-

tesdienst
Am Himmelfahrtstag ist es bereits Tradition, dass 
wir gemeinsam mit den Nachbargemeinden und 
der katholischen Kirchgemeinde Bad Schandau-
Königstein einen Freiluftgottesdienst feiern. Wir 
treffen uns am Holzkreuz oberhalb des Thürms-
dorfer Schlosses. 
Bei hoffentlich schönem Wetter findet dieser et-
was andere Gottesdienst inmitten freier, erwa-
chender Natur statt.

Veranstaltungen und Gemeindekreise

Aufgrund der gegenwärtigen Lage und der geltenden Rechtsver-
ordnungen sind alle veröffentlichten Gottesdienste und Veran-
staltungen unter Vorbehalt zu verstehen. In den einzelnen Krei-
sen werden Informationen durch die jeweils Verantwortlichen 
weitergegeben. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer 
Homepage und auf den Aushängen.

Veränderte Öffnungszeiten des Pfarrbüros/Urlaub

Das Pfarrbüro ist für den allgemeinen Besucherverkehr zurzeit 
geschlossen. In dringenden Angelegenheiten (z.B. Bestat-
tungsanmeldungen) vereinbaren Sie bitte telefonisch oder per 
Mail einen Termin. Sie erreichen Frau Geißler von Montag bis 
Freitag von 8:30 bis 11:30 Uhr im Büro. Bitte beachten Sie die 
aktuellen Informationen auf unserer Homepage und auf den 
Aushängen.

Urlaub:
 Vom 3. bis 7. Mai 2021 hat Verwaltungsangestellte Romy Geißler 
Urlaub. In dringenden Bestattungsangelegenheiten wenden Sie 
sich bitte an Frau Kummer im Pfarrbüro Königstein:
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Sie sind herzlich eingeladen
- zum Gottesdienst: Sonntag, 10:00 Uhr
- zum Bibelgespräch und Gebet: Dienstag, 19:00 Uhr

(jede ungerade Woche)
in die EFG Bad Schandau, Kirnitzschtalstr. 39
Weitere Infos unter www.elbsandsteine.de oder
Tel.: 035022 42879

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Pfarrbüro, Anja Kummer
Goethestraße 22
01824 Königstein
Tel.: 035021 68286
E-Mail: kg.koenigstein@evlks.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und

14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Jubelkonfirmationen 2021

Auch in diesem Jahr sind Gottesdienste zur Feier der Jubelkon-
firmation geplant: in Bad Schandau am 30. Mai und in Porschdorf 
am 5. September. Dafür bitten wir um Mithilfe beim Herausfin-
den von Adressen derer, die 1996, 1971, 1961, 1956, 1951 und 
früher konfirmiert wurden.

25. Jubiläum des Internationalen Orgel- und Musiksommers

Das 25. Jubiläum des Internationalen Bad Schandauer Orgel- 
und Musiksommers soll nun endlich in diesem Jahr gefeiert wer-
den – in welchem Umfang, ist leider immer noch nicht absehbar. 
Aufgrund der gegenwärtigen Pandemie-Situation und mög- 
licherweise daraus folgenden Einschränkungen, sind wir gege-
benenfalls wieder zu recht kurzfristig zu treffenden Entschei-
dungen gezwungen. Wir wollen aber unsere Fröhlichkeit und un-
ser Gottvertrauen trotz aller Planungsunsicherheiten behalten 
und mit Optimismus in die Zukunft blicken. Bitte informieren 
Sie sich über Aushänge und auf unserer Website zum Ablauf der 
diesjährigen Konzertreihe.

Kontakt
Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Heidenau,
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Schandau,
Pfarrbüro, Dampfschiffstr. 1, 01814 Bad Schandau
Tel. 035022 42396
E-Mail: info@kirchgemeinde-bad-schandau.de
Internet: www.kirchgemeinde-bad-schandau.de

Veränderte Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.30 – 11.30 Uhr

Bankverbindungen
Allgemeiner Zahlungsverkehr
IBAN: DE33 3506 0190 1617 2090 19
Friedhöfe
IBAN: DE74 3506 0190 1610 0000 17
Kirchgeld und Gemeindebrief
IBAN: DE52 3506 0190 1610 0000 25

Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna

Das Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Rein-
hardtsdorf-Schöna erscheint 2 x monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte 
verteilt.

- Herausgeber, Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau, Thomas Kunack
 01814 Bad Schandau, Dresdner Straße 3
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 „www.wittich.de/agb/herzberg“

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.IM
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Ihr Medienberater vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

03535 489-168
Mobil: 0171 3147542 | Fax: 03535 489-239

matthias.riedel@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Matthias Riedel

Ich bin für Sie da...


